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P A N O R A M A

Im November dieses Jahres wird die Bundesversamm-
lung der Bundeszahnärztekammer eine richtungswei-
sende Entscheidung zur fachzahnärztlichen Weiterbil-
dung zu treffen haben. Der Weiterbildungsausschuss 

der BZÄK hat in den letzten Jahren zunächst unter Vorsitz 
von Dr. Michael Frank und sodann von Dr. Doris Seitz einen 
Vorschlag erarbeitet, wie die Weiterbildung einerseits fle-
xibler gestaltet werden kann, zugleich aber die notwendi-
gen Strukturen behält, um auch künftig als Qualitätsgarant 
zu dienen. Die Kieferorthopädie war bei der BZÄK durch  
Dr. Gundi Mindermann und GF Stephan Gierthmühlen für 

den BDK, Sabine Steding für die Zahnärztekammer Nieder-
sachsen, Dr. Wolfgang Grüner für die Zahnärztekammer 
Baden-Württemberg und last, but not least Prof. Dr. Dr.  
Peter Proff für die DGKFO vertreten. 

Die Initiative für eine weitgehende Überarbeitung ging 
dabei von den Vertretern der Fachzahnärztinnen und Fach-
zahnärzte für Oralchirurgie aus, die sowohl aufgrund der 
fachlichen als auch personellen und organisatorischen Nähe 
zur Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie viele Impulse aus dem 
ärztlichen Bereich in den zahnärztlichen Bereich tragen.

Kompetenzbasiert:  
Weiterbildung bedeutet nicht, Zeit abzusitzen!

Der wichtigste Impuls war der in der ärztlichen Weiter-
bildung bereits seit vielen Jahren verankerte Gedanke, 
dass Weiterbildung dem Erwerb von Kenntnissen und Er-
fahrungen dient, diese aber nicht notwendigerweise ein-
fach mit der Zeit entstehen. Wichtiger als das Zählen von 
Monaten oder Jahren ist vielmehr, welche Kompetenzen ein 

Kollege in dieser Zeit erworben hat. Kann sich ein Weiterbil-
dungsassistent zur Prüfung anmelden, wenn er drei Jahre 
nur mit Alignern behandelt hat? Oder wenn er noch nie mit 
Alignern behandelt hat? Nein! Kieferorthopädie ist viel mehr 
als die Beherrschung eines Behandlungsgeräts. 

Es soll daher, wie dies schon in einigen Kammerbezirken 
der Fall ist, ein Katalog von theoretischen und praktischen 
Kompetenzen eingeführt werden, der im Verlauf der Weiter-
bildung „abgearbeitet“ werden muss. Dabei sind einige 
Kompetenzen mit sog. Richtzahlen versehen, es ist also  
z. B. vorgegeben, wie viele Modelle, wie viele Röntgenbilder 

in der Weiterbildung unter Anleitung des Weiterbildenden 
befundet werden müssen. Auch die Anzahl bestimmter Be-
handlungen ist vorgegeben. 

Grundlage dieses maßgeblich in Zusammenarbeit von 
DGKFO und BDK entstandenen Kataloges sind einerseits 
die bereits existierenden Kataloge sowie der NEBEOP- 
Katalog, also der Katalog des „Network of Erasmus Based 
European Orthodontic Postgraduate Programmes“. Durch 
die Verwendung dieses europaweit eingesetzten und an-
erkannten Maßstabes wird gewährleistet, dass die deut-
sche Weiterbildung den europäischen Anforderungen auch 
künftig entspricht. 

Kompetenzbasiert bedeutet nun freilich nicht, dass 
durch das schnelle Abhaken von Kompetenzen die Weiter-
bildung verkürzt werden könnte. Die nicht zuletzt europa-
rechtlich vorgegebene Weiterbildungsdauer von drei Jah-
ren in Vollzeit muss natürlich als Mindestzeit erhalten 
bleiben. Können in der Mindestzeit aber nicht alle Kompe-
tenzen erworben werden, muss die Weiterbildung fortge-
setzt werden.

„Der wichtigste Impuls war der in der ärztlichen 
Weiterbildung bereits seit vielen Jahren  

ver ankerte Gedanke, dass Weiterbildung dem  
Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen dient, 
diese aber nicht notwendigerweise einfach mit  

der Zeit entstehen.“
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Transparenz: 
Qualitätssicherung in der Weiterbildung

Wenn aber der Weiterzubildende nachweisen muss, be-
stimmte Kompetenzen erworben zu haben, muss im Gegen-
zug der Weiterbildende transparent machen, welche dieser 
Kompetenzen er vermitteln kann. Es soll deshalb, auch dies 
eine im ärztlichen Bereich lange eingeführte Maßnahme, mit 
dem Antrag auf Erteilung der Weiterbildungsbefugnis ein 
Weiterbildungskonzept vorgelegt werden, aus dem sich er-
gibt, was vermittelt werden kann, und was nicht. Dieses Kon-
zept kann auch ein Anhaltspunkt sein, in welchem Umfang 
eine Weiterbildungsbefugnis erteilt wird. Der Fortschritt der 
Weiterbildung soll fortlaufend dokumentiert werden. Ob da -
zu das eLogbuch der Bundesärztekammer genutzt werden 
kann, wird noch geprüft. Weiterzubildender und Weiterbilder 
haben so – auch durch einen Abgleich mit dem Weiterbil-
dungskonzept – einen Überblick, ob die Weiterbildung wie 
geplant verläuft. Zwar soll es möglich sein, im Rahmen von 
Hospitationen einzelne Weiterbildungsinhalte auch außer-
halb der eigenen Weiterbildungsstätte bei einem anderen 
Weiterbildungsbefugten zu erlernen, deutliche Abweichun-
gen vom Weiterbildungskonzept dürften sich allerdings 
schnell nicht nur bis zu den Kammern herumsprechen.  

Struktur der Weiterbildung: 
Praxis und Wissenschaft

In den vergangenen Jahren war immer wieder die Angst 
vor dem „Flaschenhals Klinikjahr“ in der Diskussion um die 
Weiterbildung aufgetaucht. In Ländern, in denen es nur wenige 
oder gar keine Klinikstellen gibt, mag dies nachvollziehbar sein. 
Insgesamt legen die Bedarfs- und Weiterbildungszahlen aller-
dings eher ein Verteilungsproblem nahe. Dennoch hat dies 
in der Vergangenheit dazu geführt, dass immer mehr Kam-
mern Möglichkeiten geschaffen haben, ohne ein Klinikjahr die 
Weiterbildung zu absolvieren. Diese Entwicklung haben BDK 
und DGKFO stets mit Sorge betrachtet und deutlich gemacht, 
welche Vorteile das Klinikjahr in der kieferorthopädischen Wei-
terbildung bietet. Durchaus prägnant hat dies einmal das 
Oberverwaltungsgericht NRW formuliert: „Das Klinikjahr 
gewährleistet jedenfalls grundsätzlich und in besonderem 
Maße die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Frage-
stellungen, die interdisziplinäre Diskussion, ein großes Be-
handlungsspektrum sowie jeweils dem aktuellen wissen-
schaftlichen Stand entsprechende Behandlungsarten und 
Techniken und gewährleistet infolgedessen eine besondere 
Qualität der zahnmedizinischen Versorgung. Gerade die Be-
deutung der Wissenschaftskompetenz im Bereich der Weiter-
bildung hat die Leopoldina im Jahr 2022 noch einmal beson-
ders betont. Auch im Weiterbildungsausschuss wurde schnell 
klar, dass eine Weiterbildung ohne Uni keine Mehrheiten finden 
würde. Allerdings durften auch die Sorgen der Kammern nicht 
ungehört bleiben, sodass gerade mit Blick auf Mitteldeutsch-
land die Empfehlung der Leopoldina aufgegriffen wurde, sek-
torenübergreifende wissenschaftsbasierte (regionale) Netz-
werke in der Weiterbildung mit allen Beteiligten aufzubauen.“

Die dreijährige fachspezifische Weiterbildung kann des-
halb wie bisher nicht vollständig in einer „normalen“ Praxis ab-
solviert werden. Das Uni-Jahr bleibt der Goldstandard.

Wenn aber eine Weiterbildungsstätte nachweisen kann, 
dass sie, ggf. auch durch Kooperationen, vergleichbare 
Strukturen, also eine interdisziplinäre Besetzung mit Oral-
chirurgen, MKG-Chirurgen, HNO usw. und ein vergleichbares 
Behandlungsspektrum wie eine Uniklinik aufweist, und wenn 
durch eine Einbindung des Weiterbildenden in Forschung 
und Lehre eine strukturierte und kontinuierliche Einordnung 
der Weiterbildungsinhalte in die kieferorthopädische Wis-
senschaft gewährleistet ist, kann eine solche Weiterbil-
dungsstätte nach entsprechender Genehmigung durch die 
Kammer das Uni-Jahr ersetzen. Wenn vom Goldstandard 
abgewichen wird, müssen also hohe Anforderungen erfüllt 
werden.

Eine Neuerung die maßgeblich auf rechtliche Notwendig-
keiten zurückzuführen ist, betrifft die Erteilung von Weiterbil-
dungsbefugnissen an angestellte Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte. Der Ausschluss dieser lässt sich wohl verfassungs-
recht lich nicht halten und erscheint auch im Lichte des Wan-
dels des Berufsstandes nicht mehr zeitgemäß. Wenn aber 
ein angestellter Zahnarzt eine Weiterbildung verantwortlich 
leitet, muss er hierzu – auch gegenüber seinem Arbeitgeber – 
in der Lage sein. Er muss also die Patientenströme in der 
Weiterbildungsstätte bestimmen können und über das für 
die Weiterbildung notwendige Personal und die dazu not-
wendigen sachlichen Ressourcen disponieren können. Es be-
darf keiner Diskussion, dass natürlich auch die Arbeitszeit 
und die Laufzeit des Vertrages zur beantragten Weiterbil-
dungsbefugnis passen müssen.

Fazit: So viel Qualität wie möglich, 
so viel Flexibilität wie nötig

Mit den vom Weiterbildungsausschuss der Bundeszahn-
ärztekammer vorgelegten Vorschlägen wird es keine Revolu-
tion der kieferorthopädischen Weiterbildung geben, sondern 
eine Evolution. Um die Bezeichnung als Fachzahnärztin oder 
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie – oder die gebräuch liche 
Abkürzung Kieferorthopädin bzw. Kieferorthopäde, die sich 
ergänzend auch wieder in der Musterweiterbildungs ordnung 
finden sollen – als Garant für eine besondere Qualität der kie-
ferorthopädischen Versorgung zu erhalten, genügt es nicht, 
zu hoffen, dass in drei Jahren genug Wissen an gesammelt 
wird, um die Prüfung zu bestehen. Anforderungen an zu er-
werbende Kompetenzen, Anforderungen an den Weiterzubil-
denden, ein Konzept zu entwickeln, wie dies ge lingen kann 
und dies auch während der Weiterbildung im Auge zu behal-
ten – all dies macht Arbeit und erhöht den Aufwand der Wei-
terbildung auf beiden Seiten. 

Wir sind es aber unserem Fachgebiet und unseren Pa-
tienten schuldig, die Qualität der Weiterbildung hochzuhal-
ten. Und nicht zuletzt sind wir es auch unseren Kolleginnen 
und Kollegen in Weiterbildung schuldig, ihnen einen gut aus-
gebildeten Start in den schönsten Beruf der Welt zu ermög-
lichen. 
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